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228

Pretzsond.
In der Sammlung für den

Preßfonds ist ein Stillstand eingetreten.
Wir möchten aber die verehrt, Leser bitten,
sie fortzusetzen. Noch gar viele haben bis
heute kein Zeichen getan für diese so emi-
nent wichtige Sache, Wollen wir lebens-
kräftig bleiben, dann müssen wir unser
Organ ausbauen können. Dazu bedürfen

wir grosser Mittel. Wir fordern ein
Opfer von den verehrl. Lesern, aber ein
Opfer im Interesse derer, die es
bringen oder bringen sollten!
Darum werbet für den Preßfond der
„Sch, Sch."

(Einzahlungen auf VII 1268, Schriftlei-
tung der „Schweizer Schule", Luzern)

Der Schulkamps in Bayern.
Die bayrischenBischöfe haben der

Regierung eine Denkschrift überreicht, die
die Mindestforderungen enthält, welche die
katholische Kirche zur Erhaltung einer wahr-
haft christlichen Schule erheben muß. Darin
wird u, a. verlangt: Die Lehreraus-
bild un g muß konfessionell sein.
Schul- und Lehrordnung, Lesebücher für
die Schulbücherei dürfen nichts enthalten,
was dem konfessionellen Unterricht zuwider
wäre. Der Kirche und den katholischen
Eltern muß das Recht zugestanden werden,
Privatschulen und -anstalten zu errichten
und zu erhalten, nicht nur im Gebiete der
Volksschulen, der mittleren und höhern Schu-
len, sondern auch im Bereich der Kleinkin-
verpflege, des Kinderhortwesens, der Jugend-
pflege und Jugendfürsorge.

Weiter verlangt die Denkschrift die ge-
schliche Anerkennung des konfess ionellen
Religionsunterrichts und das M i t-
aufsichtsrecht der Kirche.

Vor allem wird auf die Notwendigkeit
hingewiesen, die Sicherung der konfessionel-
len Schule durch eine verfassungsmäßige
Bestimmung unbedingt durchzuführen, da
der Zwang, Kinder in konfessionslose
Schulen zu schicken, eine unerträgliche

Schutnachrichten.
Luzern. Suttishol;. Die Sektion Ruswil

des Vereins kath. Lehrer und Schulmänner tagte
am 1. Juli im „Kreuz" in Buttisholz. Hochw.
Herr Professor Wilhelm Schnyder von Luzern
referierte in vorzüglicher Weise über „Der Schul-
artikel in der Bundesverfassung'. Die Entstehung
und Handhabung des K 27 der Bundesverfassung
gaben dem Referenten Anlaß zu gründlichen Dar.
legungen, die auch einem praktizierenden Juristen
alle Ehre gemacht Hütten. Auch die praktischen Zu-
kunftsfolgerungen wurden gezogen. — Die Dis-
kussion, vor allem von Herrn Amtsgerichtspräsident
Winikcr benützt, brachte noch ergänzende Details

Gewissenstyrannei wäre, ferner die
katholischen Eltern im Gewissen verpflichtet
sind, ihre Kinder nicht bloß für das Dies-
seits, sondern in erster Linie für das Jen-
se it s zu erziehen und weil die Schule nicht
nur Unterrichts-, sondern auch Erziehungs-
anstatt ist. Aus diesen Gründen muß die
konfessionelle Religionslehre pflichtgemäß
und erstes Unterichtsfach sein, Lehrer
und Kinder müssen der gleichen Kon-
session angehören und die Kirche allein
ist zuständig zur Leitung und Beaufsich-
tigung des Religionsunterrichtes. Es ergibt
sich daraus von selbst, daß die staatlich an-
geordnete geistliche Schul-Aufsicht das der
Kirche naturgemäß zukommende Mitauf-
sichtsrecht über die Schule am sichersten und
wirksamsten gestaltet.

Die Erfüllung dieser Mindestforderungen
liegt auch im Interesse des Staates, denn
— so schließt die Denkschrift — die Ver-
wirklichung dieser Forderungen „bedeutet
Verwirklichung des wahren Staatswohles,
denn sie bahnt die Wiedergesundung unseres
totkranken Volkslebens an und ist die not-
wendige Voraussetzung zum ersehnten Wie-
deraufstieg unseres Bayernlandes."

aus der speziellen Säulgeschichte von Ruswil und

Buttisholz.
Die Vorstandswahlen brachten Neuerungen. Der

Präsident der Sektion, HH. Pfarrer Schnarwyler,
wünschte Entlastung. Es wurden als Vorstands-
Mitglieder gewählt: Sekundarlehrer Stirnimann,
Ruswil, als Präsident, Lehrer Rüttimann als Kas-
sier und Sekundarlehrer Meyer, Buttisholz. als
Aktuar.

Nidwalden. Hergiswil. Am 1. Juli trafen
sich hier die beiden Lehrervereine von Ob-
und Nidwalden zu gemeinsamer Tagung. Auch
eine größere Anzahl ehrw. Lehrschwestern ehrte die-

selbe durch ihre Teilnahme.
Herr R. Blättler, Präsident des Lehrervereins
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